
1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Altenberg über die Erhebung von Gebühren 
für den Friedhof Altenberg, den anonymen Urnenhain Altenberg und für städtische Gebäude 

und Einrichtungen auch auf kirchlichen Friedhöfen in der Stadt Altenberg  
(Friedhofsgebührensatzung) 

vom 21.04.2020 
 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 02.07.2019 (SächsGVBl. S. 542) i. g. F.; der §§ 1, 2, 9 und 10 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 
(SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 05.04.2019 
(SächsGVBl. S. 245) i. g. F.; des § 1 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen 
(SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.04.2019 (SächsGVBl. S. 245), i. g. F. und 
in Verbindung mit § 2 sowie § 7 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über das Friedhofs-, Leichen- und 
Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz – SächsBestG) vom 08.07.1994 (SächsGVBl. S. 
1321), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 26.04.2018 (SächsGVBl. S. 198) i. g. F. hat 
der Stadtrat der Stadt Altenberg in öffentlicher Sitzung vom 20.04.2020 folgende 1. Änderungssatzung 
zur Friedhofsgebührensatzung vom 14.11.2017 beschlossen:  
 
 
 

Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Altenberg über die Erhebung von Gebühren für den Friedhof Altenberg, den 
anonymen Urnenhain Altenberg und für städtische Gebäude und Einrichtungen auch auf kirchlichen 
Friedhöfen in der Stadt Altenberg (Friedhofsgebührensatzung) vom 14.11.2017 wird wie nachstehend 
geändert: 

 

(1) Der § 1 Abs. 1 wird nach Satz 1 wie folgt ergänzt: 

„Dabei umfasst die Bezeichnung Grabstätte (oder auch Grabstelle) ein oder mehrere Grablager oder 

Gräber. (Ein Doppelgrab besteht somit aus 2 Grablagern.)“  

(2) Im § 8 wird die Kennzeichnung als Absatz 1 ersatzlos gestrichen. 

(3) Der § 10 folgende Neufassung:                  

„Für die laufende Pflege und Unterhaltung sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
auf dem Friedhof (außer Urnengemeinschaftsanlage und anonymer Urnenhain) wird unabhängig von 
der Größe der Grabstätte pro Grablager jährlich folgende Gebühr erhoben: 
 
 Friedhofsunterhaltungsgebühr                                                                                 37,00 €“ 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 2 

Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig treten die bisherigen Regelungen (Änderungstatbestände) außer Kraft. 

 

Ausgefertigt: Altenberg, den 21.04.2020 

 
 
 
Kirsten                                                                                      (Siegel)                                                 
Bürgermeister 

 

 

Hinweis auf § 4 SächsGemO: 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 

von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 

des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 

in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 

Altenberg, den 21.04.2020 

 
 
 
Kirsten 
Bürgermeister 
 

 


